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	Eingangsstempel/Vermerke

	
Magistrat
der Stadt Bad Wildungen
Ordnungsamt
Am Markt 1
34537 Bad Wildungen

Magistrat


	Anzeige
der Stadt Bad Wildungen	zum vorübergehenden Betrieb eines
Ordnungsamt	Gaststättenbetriebes aus besonderem Anlass
	nach § 6 Hessisches Gaststättengesetz (HGastG)

(spätestens vier Wochen vor Beginn des Gaststättengewerbes)


Personalien der/des Anzeigenden/Verantwortlichen/Veranstalter/s

	Name, Vorname bzw. Vertreter und Bezeichnung der juristischen Person oder des nichtrechtsfähigen Vereins

[bookmark: Text19]     

	Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

[bookmark: Text3][bookmark: _GoBack]     

	telefonische Erreichbarkeit (Handynummern) der/des Verantwortlichen während der Veranstaltung

[bookmark: Text14]     




Gegenstand der Veranstaltung

	Anlass (z.B. Volksfest, Sportfest etc.)

[bookmark: Text10]     

	Zeitraum (Datum und Uhrzeit)

[bookmark: Text4]     

	Ausschank folgender alkoholischer und nichtalkoholischer Getränke

[bookmark: Text5]     

	Verabreichung folgender zubereiteter Speisen

[bookmark: Text6]     




Räumliche Verhältnisse

	Ort (genaue Bezeichnung des Gebäudes bzw. Grundstücks, Lage, Anschrift)

[bookmark: Text7]     

	zusätzliche Angaben (z. B. genutzte Stockwerke, Anzahl der Räume, Fläche in m²)

[bookmark: Text8]     

	voraussichtlich erwartete Besucherzahl

[bookmark: Text9]     

	Toilettenanlagen (Wagen, Gebäude o. ä.), Anzahl

[bookmark: Text17]     

	Festzelt

[bookmark: Kontrollkästchen3][bookmark: Kontrollkästchen4]ja   |_|               nein   |_|
	Fläche in m²

[bookmark: Text18]     

	Sicherheitsdienst

[bookmark: Kontrollkästchen1][bookmark: Kontrollkästchen2]ja   |_|               nein   |_|
	telefonische Erreichbarkeit des Sicherheitsdienstes

[bookmark: Text15]     

	Anzahl der vorgesehenen Ordner

[bookmark: Text16]     





	Ort, Datum

[bookmark: Text12][bookmark: Text13]           
	
	Unterschrift der/des Anzeigenden




Hinweise:

Die Vorschriften zum Jugendschutz, Immissionsschutz, Baurecht, Straßennutzungsrecht und Hygiene- bzw. Infektionsschutzrecht sind einzuhalten.


Gemäß § 11 Abs. 3 HGastG ist es verboten:

1. in Ausübung des Gaststättengewerbes alkoholische Getränke an erkennbar Betrunkene auszuschenken,
2. das Verabreichen von Speisen von der Bestellung von Getränken abhängig zu machen oder bei der Nichtbestellung von Getränken die Preise zu erhöhen,
3. das Verabreichen alkoholfreier Getränke von der Bestellung alkoholischer Getränke abhängig zu machen oder bei Nichtbestellung alkoholischer Getränke die Preise zu erhöhen und
4. alkoholische Getränke in einer Form abzugeben, die geeignet ist, dem Alkoholmissbrauch oder übermäßigem Alkoholkonsum Vorschub zu leisten.


Zelte:

Erdgeschossige Zelte und erdgeschossige betretbare Verkaufsstände, die Fliegende Bauten sind, mit einer Grundfläche von mehr als 75 m² dürfen nur in Gebrauch genommen werden, wenn ihre Aufstellung der unteren Bauaufsicht des Landkreises Waldeck-Frankeberg mit Angabe des Aufstellungsortes mindestens drei Werktage vor Inbetriebnahme unter Vorlage des Prüfbuches schriftlich oder telefonisch (Bauaufsicht, 05631/9541418 oder Herr Plett, 05631/9541414) angezeigt wurde.



Datenübermittlung:

Als zuständige Behörde sind wir nach § 7 HGastG verpflichtet, die in dieser Anzeige angegebenen Daten unverzüglich an folgende weiteren Behörden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu übermitteln:

- untere Bauaufsichtsbehörde
- untere Lebensmittelüberwachungsbehörde
- zuständiges Finanzamt
- örtliche Polizeidienststelle

Die Empfänger dürfen die Daten nur zu dem Zweck verwenden, zu dessen Erfüllung sie ihnen übermittelt wurden.


Gebühren:

Gemäß der Nummer 2244 des Verwaltungskostenverzeichnisses als Anlage der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung vom 19. November 2012 (GVBl. I S. 484) in der derzeit geltenden Fassung ist für die Entgegennahme dieser Anzeige eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 25,00 € festgesetzt.
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